
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/6/29 9ObA134/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1994

Norm

JN §19 Z2

Rechtssatz

Keine Ablehnung eines Vorsitzenden eines Berufungssenates, wenn der Senat in einem Vorverfahren bereits eine

Stellungsnahme zur Beweiswürdigung abgegeben hat, die auch für den vorliegenden Prozeß von Bedeutung sein

könnte.
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